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Amt Sternberger Seenlandschaft
Der Amtsvorsteher
Am Markt 1
19406 Sternberg

Organisationseinheit
Fachdienst Bauordnung, Straßen- und Tiefbau

Ansprechpartner
Herr Ziegler

Telefon                       Fax
03871 722-6313 03871 722-77 6313

E-Mail carsten.ziegler@kreis-lup.de

Aktenzeichen Dienstgebäude Zimmer Datum
BP 220054 Ludwigslust B 309 19.08.2022

Sehr geehrte Damen und Herren,

Betrifft: Frühzeitige Beteiligung der Träger öffentlicher Belange

Hier: Stellungnahme des Landkreises Ludwigslust-Parchim zum Bebauungsplan Nr. 3 
"Am Strandweg", im beschleunigten Verfahren gem. § 13 b BauGB der Gemeinde 
Blankenberg, Amt Sternberger Seenlandschaft

Bezug: Schreiben des Amtes vom 11.07.2022; PE: 1.07.2022
             Planzeichnung M 1: 500 vom Juni 2022
             Begründung zum Vorentwurf vom Juni 2022

Die eingereichten Unterlagen zu o.g. Planung der Gemeinde Blankenberg wurden durch Fachdienste des
Landkreises Ludwigslust-Parchim geprüft. 
Im Ergebnis der Prüfung äußert der Landkreis Ludwigslust-Parchim nachfolgende Anregungen:

FD 33 – Bürgerservice / Straßenverkehr
Grundsätzlich bestehen keine Bedenken. Die umgebene Infrastruktur soll möglichst allen 
Verkehrsteilnehmern gerecht werden, so sollte geprüft werden, ob die Straßen in der Lage sind, die zu 
erwartenden Verkehre aufnehmen können.

Verkehrslenkende und verkehrsraumeinschränkende Maßnahmen (u. a. auch Baustellenausfahrten) 
nach § 45 Absatz 6 StVO sind rechtzeitig vor Baubeginn bei der Straßenverkehrsbehörde unter 
zusätzlicher Vorlage eines Verkehrszeichenplans/ Baustellenkonzeptes zu beantragen.

FD 38 – Brand- und Katastrophenschutz
Seitens des FD Brand- und Katastrophenschutz gibt es zum o.g. Vorhaben folgende Bedenken 
und Hinweise:

1. Zugänge und Zufahrten von öffentlichen Verkehrsflächen auf den Grundstücken sind gemäß der
LBauO M-V zu gewährleisten. Dabei sind die Vorgaben zur lichten Breite und Höhe gemäß der
Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr M-V zu beachten. 

__
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2. Für die Gewährleistung und Sicherung der Löschwasserversorgung gemäß LBauO M-V, dem

BrSchG M-V und dem Arbeitsblatt W 405 der DVGW in Verbindung mit der DVGW-Information
Wasser Nr. 99 (November 2018) sind bei einer mittleren Brandgefährdung in Wohngebieten
mindestens 800 l/min (48 m³/h) über 2 Stunden sicherzustellen und textlich wie auch graphisch mit
den Standorten und jeweiligen Förderleistungen vor Rechtskraft des B-Planes in der Begründung
nachzuweisen. 

Vorsorglich wird hier auf die Pflicht der Gemeinde, die Löschwasserversorgung sicherzustellen, 
gemäß § 2 des Gesetzes über den Brandschutz und die Technischen Hilfeleistungen durch die 
Feuerwehren für Mecklenburg-Vorpommern (Brandschutz- und Hilfeleistungsgesetz M-V - 
BrSchG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 21. Dezember 2015, hingewiesen.

3. Für die Löschwasserentnahmestellen ist zu sichern, dass sie mit Löschfahrzeugen 
ungehindert angefahren werden können und dort zur Wasserentnahme Aufstellung 
genommen werden kann. Insbesondere ist darauf zu achten, dass die Flächen so zu 
befestigen sind, dass sie von Feuerwehrfahrzeugen mit einer Achslast bis zu 10 t und einem 
zulässigen Gesamtgewicht bis zu 16 t befahren werden können.

FD 53 – Gesundheit
Gegen die o.g. Planung gibt es seitens des Fachdienstes Gesundheit des Landkreises Ludwigslust-
Parchim keine grundsätzlichen Einwände.

Das Grundstück ist so zu bewirtschaften, dass keine Verunreinigung des Badewassers zu befürchten ist.

Der FD Gesundheit benötigt keine weitere detailliertere Umweltprüfung.

FD 60 – Regionalmanagement und Kreisentwicklung
Der Fachdienst Regionalmanagement und Kreisentwicklung äußert im Rahmen der frühzeitigen 
Behördenbeteiligung nach § 4 Abs. 1 BauGB keine Anregungen und Bedenken
zum Entwurf des Bebauungsplanes Nr. 3 "Am Strandweg" der Gemeinde Blankenberg.

FD 62 – Vermessung und Geoinformation
Als Träger öffentlicher Belange bestehen keine Einwände .

Hinweis:
Das im Plan dargestellte Gebiet befindet sich „FNV Blankenberg“.

FD 63 – Bauordnung , Straßen- und Tiefbau
Denkmalschutz
Grundlage der Stellungnahme ist das Denkmalschutzgesetz Mecklenburg-Vorpommern ( DSchG M-V).

1. Baudenkmalpflegerischer Aspekt:
Im Bereich des Vorhabens befinden sich keine Baudenkmale und kein ausgewiesener Denkmalbereich.

2. Bodendenkmalpflegerischer Aspekt:
Nach derzeitigem Kenntnisstand befinden sich im Bereich des Vorhabens ein Blau gekennzeichnetes 
Bodendenkmale (siehe beigefügte Karte – blaue flächige bzw. kreisförmige Markierungen).

Die Ausdehnungen des Bodendenkmals sind nachrichtlich in die Planzeichnung zu übernehmen.

Der Beginn und die Fertigstellung der Erdarbeiten und der o.g. Maßnahme sind der unteren
Denkmalschutzbehörde und dem Dezernat Praktische Archäologie des Landesamtes für Kultur und
Denkmalpflege Mecklenburg-Vorpommern (E-Mail: dezernat_520@lakd-mv.de ) spätestens nach 14
Tagen schriftlich unter dem oben aufgeführten Aktenzeichen anzuzeigen

Vor Beginn der Erdarbeiten und archäologischen Maßnahmen, jedoch mindestens 14 Tage, ist eine
Nachforschungsgenehmigung gem. § 12 DSchG M-V durch die ausführende Firma/ Person beim
Ministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur Mecklenburg-Vorpommern zu beantragen.

Bauleitplanung
Keine Anregungen/Bedenken
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1 LWaG : Wassergesetz des Landes Mecklenburg-Vorpommern (Landeswassergesetz) vom 30. November 1992 ( GVOBl.
   M-V S. 669), zuletzt geändert durch Artikel 3 des Gesetzes vom 17. Dezember 2015 ( GVOBl . M-V S. 583, 584)
2 WHG: Gesetz zur Ordnung des Wasserhaushalts (Wasserhaushaltsgesetz) vom 31. Juli 2009 (BGBl. I S. 2585), zuletzt geändert
durch Artikel 320 der Verordnung vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474)
3 LBodSchG M-V: Gesetz über den Schutz des Bodens im Land M-V (Landesbodenschutzgesetz) vom 4. Juli 2011 ( GVOBl. M-
V S. 759, 764)
4 :BBodSchG: Gesetz zum Schutz vor schädlichen Bodenveränderungen und zur Sanierung von Altlasten vom 17. März 1998 
(BGBl. I S. 502), zuletzt geändert durch Artikel 101 der VO vom 31. August 2015 (BGBl. I S. 1474)

Straßen- und Tiefbau
Straßenaufsicht
Die Erschließung des Plangebietes erfolgt über öffentliche Straßen der Gemeinde Blankenberg.

Es bestehen keine Einwände oder Bedenken.

FD 68 – Umwelt
Naturschutz
Die Stellungnahme liegt z. Z. nicht vor, wird vom FD 68 direkt übergeben.

Wasser- und Bodenschutz

Gewässer I. 
und II. 
Ordnung

Abwasser Grundwasse
r-
schutz

Bodenschut
z

Anlagen 
wgf. 
Stoffe

Hochwass
er -schutz

Gewässerau
s-bau

Keine Einwände 19.07.2022 
Plückhahn

19.07.202
2 
Plückhahn

19.07.2022 
Plückhahn

15.07.2022
Krüger

Bedingungen/Au
fl./ Hinw . laut 
Anlage

27.7.22
Ahrens

Ablehnung lt. 
Anlage
Nachforderung 
lt. Anlage

Anlagen wassergefährdender Stoffe
Geplante Anlagen zum Lagern wassergefährdender Stoffe (z.B. Heizöl, Dieselkraftstoffe, Altöl …) sind 
gemäß § 40 AwSV bei der unteren Wasserbehörde des Landkreises Ludwigslust-Parchim anzuzeigen.

Ahrens, Sachbearbeiterin

Begründung
Die Auflagen entsprechen dem Vorsorgegrundsatz zum Gewässerschutz und sind verhältnismäßig. Sie 
beruhen auf § 107 Abs. 1 LWaG 1, § 5 Abs. 1, § 6 Abs. 1, § 100 Abs. 1, § 101 Abs. 1 WHG2, §§ 2, 13 
LBodSchG M-V 3 und § 4 Abs. 5 BBodSchG 4.

Immissionsschutz und Abfall
Aus Sicht des Immissionsschutzes wird zum oben genannten Planvorhaben wie folgt Stellung
genommen:

Auflagen

1. Der Geltungsbereich des Bebauungsplans Nr. 3 „Am Strandweg“ der Gemeinde Blankenberg
umfasst in der Gemarkung Blankenberg Flur 1 die Flurstücke 147/1 und 148/1. Mit dem
Planvorhaben sollen die Flurstücke als Flächen zur Entwicklung eines allgemeinen
Wohngebietes ausgewiesen, somit sind die Immissionsrichtwerte eines allgemeinen
Wohngebietes maßgebend.

Gemäß der Technischen Anleitung zum Schutz gegen Lärm (TA Lärm) nach Ziffer 6.1 e) vom 26.
August 1998 darf der Immissionsrichtwert (Außen) in einem allgemeinen Wohngebiet von

-  tags (06.00 – 22.00 Uhr) - 55 dB (A)
-  nachts (22.00 – 06.00 Uhr) - 40 dB (A)
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nicht überschritten werden.

2. Zum Schutz der Nachbarschaft ist die Einhaltung der Immissionsrichtwerte durch entsprechende
schalltechnische, bautechnische und organisatorische Maßnahmen zu gewährleisten.

3. Eine Blendwirkung der eingesetzten Module einer Solaranlage ist für die Umgebung
auszuschließen. Es sind Solarmodule mit einer Antireflexionsbeschichtung zu verwenden.

4. Zum Schutz der Nachbarschaft ist der Standort außenliegender Bauteile der technischen
Gebäudeausstattung (z.B. Klimaanlagen, Wärmepumpen) so zu wählen, dass die folgenden
Abstände zu den maßgeblichen Immissionsorten im allgemeinen Wohngebiet eingehalten
werden:

Schallleistungspegel
nach Herstellerangabe in
dB(A)

36 39 42 45 48 51 54 57 60 63 66

Abstand in m 0,1 0,5 0,9 1,4 2,2 3,4 5,2 7,6 10,9 15,6 22,2

5. Die Anforderungen der 1. BImSchV (Verordnung über kleine und mittlere Feuerungsanlagen)
vom 26. Januar 2010 sind einzuhalten. Insbesondere mit Hinblick auf die Ableitbedingungen (§19
der 1. BImSchV) sind für Feuerungsanlagen für feste Brennstoffe, die nach dem 31. Dezember
2021 errichtet werden, verschärfte Anforderungen einzuhalten.

Hinweise

1. Die Anforderungen zum Schutz der Allgemeinheit und der Nachbarschaft vor schädlichen
Umwelteinwirkungen sowie zur Vorsorge gegen schädliche Umwelteinwirkungen sind zu
gewährleisten (§ 23 BImSchG).

2. Sollten sich Immissionsbelästigungen für die Nachbarschaft ergeben, so ist auf Anordnung der
Behörde nach § 26 BImSchG ein Gutachten (die Kosten trägt der Bauherr) mit
Abwehrmaßnahmen zu erstellen und diese in Abstimmung mit der Behörde terminlich
umzusetzen.

3. Während der Realisierungsphase von Baumaßnahmen sind die Immissionsrichtwerte der
Allgemeinen Verwaltungsvorschrift zum Schutz gegen Baulärm – Geräuschimmissionen – (AVV
Baulärm) vom 19. August 1970 einzuhalten.

4. Während der Realisierungsphase der Baumaßnahmen sind die Bestimmungen der 32.
Verordnung zur Durchführung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes (Geräte- und
Maschinenlärmschutzverordnung – 32. BImSchV) einzuhalten.

Abfallwirtschaft
Die öffentliche Abfallentsorgung erfolgt grundsätzlich von der dem jeweiligen Grundstück
nächstliegenden, öffentlichen und von den Abfallsammelfahrzeugen befahrbaren Straße. Grundstücke,
die nicht direkt an einer öffentlichen und befahrbaren Straße liegen, werden durch die
Abfallsammelfahrzeuge nicht angefahren. 

Weitere Hinweise  oder Bedenken bestehen aus der Sicht der öffentlichen Abfallentsorgung derzeit nicht.

Mit freundlichem Gruß
Im Auftrag

Ziegler
SB Bauleitplanung


